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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1979

Norm

PO §186

ZPO §104

Rechtssatz

Voraussetzung für die wirksame Ersatzzustellung ist, daß die Postsendung auch tatsächlich beim Zustellpostamt zur

Abholung bereit gehalten wurde. Kann daher das vierzehn Tage zur Abholung bereitzuhaltendende Zustellstück vom

Empfänger wegen Verlustes beim Hinterlegungspostamt nicht behoben werden, ist die Ersatzzustellung durch

Hinterlegung unwirksam.

Entscheidungstexte

7 Ob 773/79

Entscheidungstext OGH 07.11.1979 7 Ob 773/79

9 ObA 120/07y

Entscheidungstext OGH 22.10.2007 9 ObA 120/07y

nur: Voraussetzung für die wirksame Ersatzzustellung ist, daß die Postsendung auch tatsächlich beim

Zustellpostamt zur Abholung bereit gehalten wurde. (T1)
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